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Rundschreiben

Die bestehenden Bestimmungen zum sogenannten “reverse charge“1 wurden  abgeändert und 
erweitert2.

Neu dazu gekommen sind die Verkäufe von:
• Spielekonsolen
• Tablet PC
• Laptop

Die neuen Bestimmungen treten mit 2.5.2016 in Kraft und bleiben bis zum 31.12.2018 auf-
recht.

Demnach müssen die Verkäufe an Kunden mit MwSt. Nummer ab 2.5.2016 von oben genan-
ten Waren nach dem „reverse charge“  System ohne Anwendung der MwSt.  und mit  dem 
Hinweis „Umkehr der Steuerschuldnerschaft i.S. Art. 17 Abs. 6 Buchst. c DPR 633/1972 - die  
MwSt. ist vom Empfänger der Rechnung geschuldet“ fakturiert werden.

Bisher hat die Agentur diesbezüglich keinerlei  Klärungen erlassen. Es kann daher zur Zeit 
nicht die Interpretation der Agentur der Einnahmen3 angewandt werden, die in Bezug auf den 
Verkauf der mobilen Telefongeräte das „reverse charge“ Verfahren nur auf die Verkäufe auf 
Wiederverkäufer eingeschränkt hat.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Winkler & Sandrini
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

1 Art. 17 Abs. 6 Buchst. c DPR 633/1972
2 Art. 1 Abs. 1 Buchst. c D.Lgs 24 vom 11.2.2016 veröffentlicht am 3.3.2016
3 Rundschreiben der Agentur der Einnahmen 59 vom 23.12.2010
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